
Bericht über die Akteneinsicht von sechs Beschwerdeführern
am Donnerstag, den 28.5.2009

Am 27.5.2009 erhielten viele der 250 Beschwerdeführer eine Mitteilung des Kanton Luzern, in 
welcher den Beschwerdeführern mitgeteilt wurde, dass sie am 28.5.2009, also einen Tag 
später, „auf telefonische Voranmeldung hin“ Gelegenheit hätten, Akten einzusehen; nachdem 
die „wesentlichen Abklärungen des Sachverhaltes abgeschlossen“ seien.

Um diesen Tag wirklich nutzen zu können, meldete ich im Auftrage der Geistigen 
Landesverteidigung „mindestens 4“ Beschwerdeführer zur Einsichtnahme um 11:00 Uhr in 
einem Telefonat mit Herrn Buchmann an. Dabei musste ich deutlich machen, dass die 



Knappheit des Termins die Benennung der genauen Teilnehmer an der Einsichtnahme noch 
nicht möglich macht. Lediglich mein Name stehe fest.

Am 28.5. traf sich dann ein Team von 6 Beschwerdeführern im Bahnhof Luzern. Zwei dieser 
Beschwerdeführer hatten weder eine Bestätigung noch Mitteilung über die Möglichkeit der 
Akteneinsicht bekommen. Sie erhielten diese Informationen lediglich durch uns.

Pünktlich um 11.00 Uhr betraten wir das Büro im dritten Stock. Herr Buchmann hatte eine 
Liste vorbereitet und betonte nur die Einsicht nehmen zu lassen, die auf seiner Liste stünden. 
Da zwei Personen unserer Gruppe nicht auf der Liste standen, kam es zu einigem verbalen 
hin und her, bei dem wir Herr Buchmann auf die unterschiedliche Behandlung der 
Beschwerdeführer hinwiesen. Er erklärte die Zusendung von zwei Schreiben bei den Einen 
und einem Schreiben bei den Anderen mit der Menge der Beschwerden die im Kanton 
Luzern eingegangen sind. Er vertrat die Auffassung, dass die nachträglich belegbare 
Zusendung der Beschwerdebriefe zweier Personen per Einschreiben nicht sein könne. Mittels 
der Erklärung mittels Vollmacht doch allen Zugang verschaffen zu können und einigem 
mühsamen hin und her wurden wir zusammen mit meinem Bevollmächtigten, Anian 
Liebrand, zu den Akten vorgelassen. 

Herr Buchmann führte uns in ein Besprechungszimmer im Dachgeschoss. Dort lagen 
mehrere Hefter mit Unterlagen. Er betonte mehrfach, dass wir die Unterlagen nicht aus dem 
Hefter nehmen sollen. Gegen 11:20 Uhr konnten wir dann endlich die Unterlagen ungestört 
einsehen.

Wir brauchten einige Zeit, um einen ersten Überblick über das Zahlenmaterial und die 
Dokumente zu gewinnen. So gegen 11:50 war es uns möglich, erste systematische Einblicke 
zu nehmen. Wir fanden dabei diverse Auffälligkeiten die wir besprachen und die einer näheren 
Nachprüfung oder zumindest einer Erläuterung und Abklärung würdig sind.

Um 12:00 Uhr besprachen wir in der Gruppe, wie nun weiter zu verfahren sei; wie wir weiter 
vorgehen wollen. In diesem Moment kam Herr Buchmann wieder hinein, unterbrach uns 
abrupt und betonte, dass dies kein Besprechungszimmer sei. Ich fragte ihn ob er uns das 
Reden verbieten wolle. Er wiederholte seine Ausführungen. Ich sagte ihm nochmals, ob das 
eine Anweisung sein soll, dass wir nicht reden dürften. Ich wünsche klare Aussagen. Wir 
erwähnten, dass wir uns ja über die Unterlagen, Ergebnisse und die Einsichtnahme 
austauschen würden und es ja nicht sein könne, dass wir nicht mit einander reden dürfen.

Er fragte schliesslich rein rethorisch ob wir nun fertig sein würden. Ich wies Herrn Buchmann 
darauf hin, dass wir reichlich viel Zahlenmaterial vor uns hätten und uns das in Ruhe 
anschauen möchten. Wir haben uns alle für diesen kurzfristigen Termin frei gemacht und es 
könne nicht sein, dass man uns nicht genügend Zeit für die Einsichtnahme lasse. Wir sind 
davon ausgegangen, als wir 11:00 Uhr vereinbarten, dass wir im Prinzip Zeit hätten bis zur 
Schliessung der Behörde am Abend. Ich verwies darauf, dass wir einige Stunden brauchen 
um die Unterlagen ausreichend eingesehen zu haben.



Herr Buchmann wollte uns 5 Minuten lassen. Wir erwähnten, dass wir in jedem Fall noch 30 
Minuten bleiben wollen um zumindest geordnet die Arbeit abschliessen zu können. Wir 
würden dann aber immer noch unter Protest gehen. Er gestand uns schliesslich lediglich 15 
Minuten zu. Kopien würde er uns nur für eine Auslagenentschädigung von 2.20 CHF je 
Kopie machen. Wir verbaten uns dann jede weitere Diskussion um die Zeit noch zu nutzen.

Um 12:20 verliessen wir den Besprechungsraum unter Protest analog seiner Vorschrift um 
nicht den Vorwurf des Hausfriedensbruchs ausgesetzt zu werden. Wir waren uns alle einig, 
die abgebrochen Einsichtnahme zu kritisieren und Herrn Buchmann unseren Protest in 
seinem Büro zu übermitteln. Herr Buchmann war zu Tisch...
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